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maximal fünfjährigen Dauer der Legislaturperiode das Un
terhaus aufaulösen, Danach folgen Ausführungen über das 
Kabinett als Staatsleitungsorgan und den Regierungsapparat. 
Das aus zwei Kammern (Unterhaus und Oberhaus) beste
hende Parlament wird dahingehend charakterisiert, daß es 
sich aus einem Kontrollorgan der Exekutive mehr und mehr 
in eine bloße Akklamationskörperschaft der jeweiligen Re
gierung verwandelt hat. Am Schluß wird noch kurz auf die 
Rolle der Krone als Dekor und Reservemittel staatsmonopo
listischer Herrschaft eingegangen.

Herausragende Besonderheit des britischen Parteiensy
stems — so stellt es Kapitel 7 dar — ist die Zweiparteienherr
schaft. Infolge der Auswirkungen des in Großbritannien an
gewandten relativen Mehrhedtsiwaihlrechts haben andere 
Parteien nur geringe Chancen, gegen eine der beiden großen 
Parteien (Konservative und Labour) mit Erfolg zu konkurrie
ren. Ob das Bündnis zwischen einer Anfang 1981 von rechten 
LabaurpoMtikem neu gegründeten Sozialdemokratischen Par
tei mit den Liberalen daran bei künftigen Unterhauswahlen 
etwas zu ändern vermag, erscheint fraglich. Kapitel 7 erklärt 
auch überzeugend den Widersinn, warum nach 1945 rund ein 
Drittel der Arbeiterwähler ihre Stimme ständig den Torys 
gibt, was etwa die Hälfte der konservativen Wählerschaft aus
macht: die Politik rechter Labourführer zugunsten der Groß
unternehmer führt dazu, daß jene Wähler den Klassencha
rakter der konservativen Kapitalistenpartei aus dem Auge 
verlieren.

Das Schlußkapdtel rollt die Entwicklungsgeschichte der 
britischen Arbeiterbewegung von Anbeginn an auf und zeigt 
die Organiisationsformen, die sich herausgebildet haben. Einen 
Schwerpunkt der Ausführungen bildet das Wirksamwerden 
der britischen Gewerkschaften. Ihre Streikaktivität seit dem 
ersten Weltkrieg und vor allem in jüngster Zeit wird gründ
lich erörtert. Aus der Zusammenschau der verschiedenen 
Aspekte werden Folgerungen abgeleitet hinsichtlich einer Ge
samteinschätzung der Arbeiterbewegung in Großbritannien: 
Reformismus als vorherrschende Strömung seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts; daraus sich ergebend Orientie
rung auf eine entsprechende Labour Party, die mit Revolu
tion nichts im Sinn hat; massenhafte und scharfe Klassenak
ttonen der Arbeiter, die jedoch vorwiegend auf Tagesinteres
sen zielen. Die Entwicklung eines starken linken Flügels in
nerhalb der Labour Party, linker Bewegungen, die soziali
stische Lösungen anstreben, tritt als Tendenz neuerdings ver
stärkt hervor. Eine linke Alterraativpolitik kann jedoch nur 
daran eine Perspektive haben, wenn sich in Massenkämpfen 
eine breite demokratische Allianz herausbildet, die grund
legende antimonopolistische Zielsetzungen besitzt. Diese Auf
fassung vertritt berechtigterweise die Kommunistische Par
tei Großbritanniens.

Ein für die Fortführung der „Studien zum politischen Sy
stem des -Imperialismus“ bedeutsames generelles Problem be
steht darin, den Begriff „politisches System“ inhaltlich zu de
finieren, Klarheit zu schaffen, welche Elemente ihm zuzu
rechnen sind.1 2 Dazu ist es erstens notwendig, die mit dem Be
reich ,/Politik“ zusammenhängenden Kategorien intensiver 
oder überhaupt erst auszuarbeiten (z. B. politisches Leben, 
politische Krise, politisches Regime, politische Normen). Zwei
tens kommt es darauf an, die inzwischen erzielten Ergebnisse 
der Systemanalyse als immanenten Bestandteil der dialek
tisch-materialistischen Betrachtungsweise voll in den politi
schen Bereich einzubringen. Es genügt nicht — wie das bis
weilen geschieht3 —, die Begriffe „politische Organisation“ 
und „politisches System“ als austauschbar kommentarlos zu 
verwenden.

Die Autoren des Großbritannien-Bandes verfolgen hier 
eine „mittlere Linie“. Während die einleitenden Kapitel ver
ständlicherweise einen vorwiegend staats- und rechtsgeschicht
lichen Akzent tragen, erinnert in mehreren der folgenden Ka
pitel nicht Weniges an traditionell staatsrechtliche Analysen 
— sowohl den untersuchten Teilbereichen des politischen Sy
stems wie der Anlage und den einzelnen Darlegungen nach.4 
Die so gewonnenen Erkenntnisse sind bemerkenswert. Doch 
geht es darum, die'Komplexität des politischen Systems, sei
nen Beziehungsreichtum, seine vielfältigen Funktionen wis
senschaftlich möglichst vollständig widerzuspiegeln. Wegen 
der erstrangigen Bedeutung der Machtfrage sollte die kon
krete Analyse des politischen Systems nicht allein Angele
genheit der Juristen bleiben.

In diesem Zusammenhang bedarf es auch des weiteren 
Nachdenkens darüber, wie das Recht als notwendiges Ele
ment des politischen Systems, als relativ selbständiges Teil
system der Gesellschaft, „verarbeitet“ wird. Sie in ihrer Ein
heit, ihrer Unterschiedlichkeit, ihrer wechselseitigen Bedingt
heit und ihrer funktionalen Spezifik zu erfassen und bruch
los darzustellen, das bereitet Schwierigkeiten.5 Weder eine
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„Etatisierurag“ des Rechts noch eine „Joimdifizierung“ der 
Politik wären geeignete Konzepte. Im Großbritannien-Band 
sind im Kapitel 8 unter dem bisher wenig gebräuchlichen 
Sammelbegriff „Rechtswesen“, der nicht definiert wird, Fra
gen der rechtlichen Regelung (also Normatives), der Gerichte 
(also Institutionelles) und der Richter (also Personelles) ver
einigt worden. Gleichzeitig tauchen aber Rechtsetoungs- und 
Rechtsanwendungsprobleme in allen Kapiteln auf. Kapitel 8 
untersucht also nicht das Rechtswesen Großbritanniens, son
dern bringt lediglich eine Auswahl einzelner Momente des 
Rechtssystems. Die hier gebotene Lösung erscheint verbesse- 
mragsfähig. Staats- und Rechtstheoretiker haben Grund, 
über Lösungsvarianten auch für andere Projekte gemeinsam 
weiter nachzndenken.

Diese kritischen Anmerkungen ändern nichts an der ge
nerellen Einschätzung, daß mit dem Großbritannien-Band 
eine bedeutende wissenschaftliche Leistung erbracht wurde. 
Prof. Dr. habil. ERNST GOTTSCHLING,
Lehrstuhl für Staats- und Rechtstheorie
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
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